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Agenda 

Leitlinien der Politik 

Instrumente im Detail 

o Öffentliche geförderte Beschäftigung 

o Leistungen nach § 45 SGB III 

o Freie Förderung nach § 16f SGBII 

o Selbständigenförderung 

o Zeitschienen / Prozesse 
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Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt 

  

Inkrafttreten zum 
1. April 2012 
(Ausnahmen:       
z. B. Gründungs-
zuschuss) 

 

Leitlinien der Politik 

Beibehaltung der 
Entgeltersatzleistungen und 
Teilhabeleistungen 

Neuordnung der 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente im 
SGB III nach Bedarfslagen 

Reduzierung der Zahl der Instrumente 
und Verringerung der Regelungsdichte  

Neuordnung der öffentlich geförderten 
Beschäftigung 

Bekenntnis zum einheitlichen 
Arbeitsmarkt 
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§ 16d SGBII- Arbeitsgelegenheiten- neue Festlegung 

 

Abs. 1- Einbindung des Beirates nach §§ 18d und § 16d Abs. 1 
SGB II 

Abs. 2 +3 -  Kriterien Zusätzlichkeit und  öffentliches Interesse 

Abs. 4 - Wettbewerbsneutralität 

Abs. 5- Nachrangigkeit gegenüber anderen Förderleistungen 

Abs. 6 – Einsatz von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraums nur maximal 2 Jahre 
Übergangsregelung des § 78 SGB II  

Abs. 7 - angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen 

Abs. 8 - Höhe der Maßnahmekosten 
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Zuweisungsdauer § 16d Abs. 6 SGB II u. § 78 SGB II 

Gesetzestext § 16d Abs. 6 SGB II: 

„Erwerbsfähige Leistungsberechtigte dürfen innerhalb eines Zeitraums 
von fünf Jahren nicht länger als insgesamt 24 Monate in 
Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden. Der Zeitraum beginnt mit 
Eintritt in die erste Arbeitsgelegenheit.“ 

 

Begrenzung der Zuweisungsdauer 

Übergangsregelung des § 78 SGB II 

Zeitlicher Umfang der Beschäftigung 
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Nutzen wir Instrumente richtig? Sind die neuen Instrumente besser? 
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Nutzen wir Instrumente richtig? Sind die neuen Instrumente besser? 
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Nutzen wir Instrumente richtig? Sind die neuen Instrumente besser? 
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§ 16e SGBII- Förderung von Arbeitsverhältnissen 

Zielgruppe 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

Langzeitarbeitslos gem. § 18 SGB III 

Mindestens 2 Vermittlungshemmnisse, die die 
Erwerbsmöglichkeiten besonders schwer beeinträchtigen 

6-monatige Aktivierungsphase mit verstärkten 
Vermittlungsbemühungen ist erfolglos durchlaufen worden 

Erwerbstätigkeit auf dem allg. Arbeitsmarkt ist für die Dauer der 
Zuweisung voraussichtlich nicht möglich 
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Nutzen wir Instrumente richtig? Sind die neuen Instrumente besser? 
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Nutzen wir Instrumente richtig? Sind die neuen Instrumente besser? 
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Für spezifische Maßnahmen des SGB II gelten abweichende 
Regelungen zur Träger-Maßnahmezulassung 
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§§ 16c SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen 

§ 16b - Einstiegsgeld 

 

§ 16c  

Abs. 1 – Darlehen und Zuschüsse 

Abs. 2 – Beratung und Kenntnisvermittlung 

  „Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die eine selbständige, 
hauptberufliche Tätigkeit ausüben, können durch geeignete Dritte durch 
Beratung oder Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten gefördert 
werden, wenn dies für die weitere Ausübung der selbständigen 
Tätigkeit erforderlich ist. Die Vermittlung von beruflichen Kenntnissen ist 
ausgeschlossen“ 

Abs. 3 – Tragfähigkeit 
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Aktuelle Entwicklungen 

Der Vermittlungsausschuss hat am 22.11.11 eine Einigung mit folgenden 

Anpassungen zu den Reformen erzielt: 

 

Einstiegsqualifizierung wird als unbefristetes Regelinstrument im SGB III 
formuliert 

Förderdauer für Ältere bis zu 36 Monaten bleibt für weitere 3 Jahre bis Ende 
2014 erhalten - Kürzung der Förderdauer auf 12 Monate wird wieder 
gestrichen 

Beibehaltung der bisherigen Regelungen zum Gründungszuschuss 

Hinwirken auf eine zeitnahe Anpassung des bvB Fachkonzepts der BA im 
Hinblick auf Jugendliche mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen 
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